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Zitat von Flupp

Disclaimer für alles aus Nicht-BW: Ich gehe davon aus, dass wir hier ein internes BW-
Thema haben...

Ein Kind hat nur dann einen Nachteilsausgleich, wenn die Klassenkonferenz dies
beschlossen hat. Zur Entscheidungsfindung können externe Gutachten genutzt werden,
diesen muss aber nicht entsprochen werden.

Dass es entweder eine andere Prüfungsform oder zurückhaltende Gewichtung gibt, den Hinweis
finde ich auch wichtig. Gibt es irgendwo was Schriftliches? Wir müssen dringend feste
Regelungen haben, da sonst jede das irgendwie anders auslegt. Wir sind gerade dabei, alles zu
aktualisieren.
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